
  

   

Herrn   
Alexander   Hissting   
Geschäftsführer   
Verband   Lebensmittel   ohne   Gentechnik   e.V.   (VLOG)   
Friedrichstraße   153a   
10117   Berlin   
per   E-Mail   an:    a.hissting@ohnegentechnik.org   
Kopie  an:  VLOG-Vorstand;  BMEL:  Dr.  Helmut  Tschiersky,  Leiter  der  UA  22             
"Produktsicherheit,  Gesundheitlicher  Verbraucherschutz" ,   Kora  Perlzweig,  Dr.  Matthias         
Brigulla,   Referat   222   “Neue   Technologien”;   BVLH:   Franz-Martin   Rausch,   Christian   Mieles   

  
  

Berlin,    13 .   November   2020   
  

Stellungnahme   
  

von   Verbänden   der   Agrar-   und   Ernährungswirtschaft   zur   Bewertung     
von   Nachweismethoden   der   neuen   Züchtungstechniken   (NZT)   

anlässlich   der   Mitgliederversammlung   des   Verbandes   Lebensmittel   ohne   
Gentechnik   e. V.   (VLOG)   

  
  

Sehr   geehrter   Herr   Hissting,   
  

eine  pauschale  Einstufung  der  neuen  Züchtungstechniken  (NZT)  als  gentechnisch  veränderter            
Organismus  (GVO)  durch  das  EuGH-Urteil  sorgt  auch  zwei  Jahre  nach  seiner  Verkündung  für               
große  Verunsicherung  in  der  Agrar-  und  Ernährungsbranche.  Wir  stehen  bei  der  Einfuhr  von               
Rohstoffen  aus  Drittländern,  in  denen  keine  Kennzeichnungspflicht  für  NZT-Produkte  ohne            
artfremde  Gene  besteht,  weiterhin  vor  einem  Problem,  das  kaum  lösbar  ist  und  zu  einem  fast                 
unkalkulierbaren  rechtlichen  Risiko  für  die  Unternehmen  führt.  Dies  gilt,  solange  keine             

1   
  

    



  

belastbaren  und  universellen  Nachweismethoden  für  die  Ursache  von  diesen  von  natürlichen             
Mutationen   nicht   unterscheidbaren   Veränderungen   in   den   Pflanzen   zur   Verfügung   stehen.   
  

Es  ist  im  Sinne  aller  Beteiligten,  dass  so  schnell  wie  möglich  Rechtssicherheit  geschaffen               
wird.   Nur  so  kann  das  Vertrauen  in  die  Kennzeichnung  von  Lebens-  und  Futtermitteln  aufrecht                
erhalten  werden.  Die  Entwicklung  entsprechender  Nachweismethoden  ist  und  bleibt  daher  ein             
gemeinsames  Ziel,  das  sowohl  VLOG  als  auch  verschiedene  deutsche  Bundesbehörden  aktiv             
vorantreiben.  Diese  Vorgehensweise  begrüßen  und  unterstützen  wir  ausdrücklich.          
Grundvoraussetzung  ist  aber  eine  Analytik,  die  den  wissenschaftlichen  und  rechtlichen            
Vorgaben   entspricht.  
    
Die  in  der  Fachzeitschrift   Foods  im  September  2020  vorgestellte  und  vom  VLOG              
mitfinanzierte  Nachweismethode  für  herbizidtolerante  Cibus-Raps-Linien  ist  dafür  nicht         
geeignet.  Mit  der  Nachricht  der  Entwicklung  eines   “weltweit  ersten           
Open-Source-Nachweisverfahrens  für  Pflanze  aus  neuer  Gentechnik”  haben  VLOG,          
Greenpeace  und  weitere  Organisationen  unzutreffenderweise  den  Eindruck  erweckt,  es  gäbe            
eine   universelle   Lösung   zum   analytischen   Nachweis   von   allen   NZT-Produkten.   
  

Das  Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebensmittelsicherheit  (BVL)  kam  jedoch  zu  dem             
Schluss,  dass  die  darin  betrachtete  Punktmutation  nicht  durch  Genom-Editierungs-Verfahren           
entstanden  ist .  Die  vorgestellte  Methode  kann  zwar  spezifisch  die  Existenz  dieser  Mutation              1

nachweisen,  sie  kann  aber  nicht  identifizieren,  ob  diese  in  einer  der  Rapslinien  tatsächlich               
durch  Genom-Editierung  entstanden  ist.  Ein  gerichtsfester  Befund  bei  amtlichen  Kontrollen            
von  Lebens-  und  Futtermitteln  auf  unbeabsichtigte  Anteile  von  NZT  ist  daher  mit  dieser               
Methode  allein  nicht  möglich.  Auch  das  Europäische  Netzwerk  der  GVO-Labore  hat  das              
bestätigt .   2

  
Mit  Ihren  Veröffentlichungen  zu  einer  angeblich  neu  entwickelten  Methode  stellen  Sie  sich              
gegen  eine  durch  Bundesbehörden  bestätigte  wissenschaftliche  Faktenlage  und  schaffen           
dadurch  nur  noch  mehr  Verunsicherung  im  Markt.   Wir  befürchten  eine  Beschädigung  der              
Marke  „ohne  Gentechnik“,  was  nicht  im  Interesse  Ihrer  Mitglieder  sein  kann   und  appellieren               
deshalb  eindringlich  für  eine  Klarstellung  Ihrerseits  gegenüber  den  VLOG-Mitgliedern  und  der             
Öffentlichkeit.   
  

Die  unterzeichnenden  Verbände  sehen  die  beschriebene  Entwicklung  mit  großer  Sorge  und             
werben  für  einen  vorurteilsfreien,  auf  wissenschaftlichen  Fakten  basierenden  Dialog  über  die             
zukünftige  Ausgestaltung  des  europäischen  Gentechnikrechts,  welches  dieser  Problematik          
auf  Grundlage  neuester  wissenschaftlicher  Erkenntnisse  Rechnung  trägt  und  die  Belange  von             
Verbrauchern   und   Wirtschaft   im   gleichen   Maße   berücksichtigt.   
  
  

1   Bundesamt  für  Verbraucherschutz  und  Lebensmittelsicherheit  (2020):   Neue  Nachweismethode  verspricht            
spezifische  Detektion  genom-editierter  Rapslinien  –  was  kann  das  Verfahren  tatsächlich  leisten?  09.09.2020.              
Online   abrufbar   unter:    https://bit.ly/3ioMvH2    (zuletzt   aufgerufen   am   11.11.2020).   
2 European  Network  of  GMO  Laboratories  (ENGL)  (2020):   Evaluation  of  the  scientific  publication:  “A  Real-Time                 
Quantitative  PCR  Method  Specific  for  Detection  and  Quantification  of  the  First  Commercialized  Genome-Edited               
Plant”  P.  Chhalliyilet  al.  in  Foods  (2020)  9,  1245.  02.10.2020.  Online  abrufbar  unter:   https://bit.ly/3ngl1Wq  (zuletzt                 
aufgerufen   am   11.11.2020).   
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Mit   freundlichen   Grüßen   
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Martin   Courbier   
Geschäftsführer   
Bundesverband   Agrarhandel   e.   V.   (BVA)   

  
Dr.   Henning   Ehlers   
Hauptgeschäftsführer   
Deutscher   Raiffeisenverband   e. V.   (DRV)   

  
Dr.   Hermann-Josef   Baaken   
Geschäftsführer   
Deutscher   Verband   Tiernahrung   e. V.   (DVT)   

  
  

Christof   Buchholz   
Geschäftsführer   
Deutscher   Verband   des   Großhandels   mit   Ölen,   
Fetten   und   Ölrohstoffen   e. V.   (GROFOR)   

  
  
  
  

Eckhard   Heuser   
Hauptgeschäftsführer   
Milchindustrie-Verband   e. V.   (MIV)   

  
Dr.   Momme   Matthiesen   
Geschäftsführer   
OVID   Verband   der   ölsaatenverarbeitenden   
Industrie   in   Deutschland   e. V.   

  
Christof   Buchholz   
Geschäftsführer   
Verein   der   Getreidehändler   der   Hamburger     
Börse   e. V.   (VdG)   

  


